
Stellungnahme der Verwaltung Datum: 20.04.2023

Ausschuss: Bezirksausschuss Herdringen Sitzungsdatum: 03.05.2023

Mitarbeiter*in: Michaela Röbke Fachdienst: 4

Weitere beteiligte Fachdienste:

TOP der letzten Sitzung:

Thema: Antrag des CDU-Ortsverbands Herdringen vom 06. Mai 2021

Zur Schaffung von neuen Baugebieten und ökologischemWohnraum

Der o. a. Antrag enthält die Anregung, die Erschließung möglicher Baugebiete in den Bereichen

oberhalb des Baugebietes Sternhelle Ost, an der Märkischen Straße (sog. „Kneer`s Wiese“) und am

Ende „Neuer Weg“ bis zur Straße „In der Mark“ zu prüfen, insbesondere für eine ökologische

Bebauung.

Die Verwaltung verweist auf das Verfahren zur 30. Änderung des Flächennutzungsplans (Rücknahme

von Wohnbauflächen) Drs. 53/20223 hin. Weiterhin verweist sie auf die bereits getätigten

Stellungnahmen zum Antrag in den Sitzungen des Bezirksausschusses am 18.05.2021, 03.11.2021

und 31.05.22.

Bezogen auf die explizit oben genannten Flächen ergibt sich folgendes Bild:

Bei der Bezeichnung Kneers Wiese handelt es sich um eine im FNP nicht als Wohnbaufläche

dargestellte Fläche. Die Fläche Ende „Neuer Weg“ bis zur Straße „In der Mark“ ist ebenfalls im FNP

als Grünfläche bzw. im Bebauungsplan H 11 als Ausgleichsfläche festgesetzt. Die Fläche oberhalb

des Baugebietes Sternhelle Ost (südlich) ist im FNP als landwirtschaftliche Fläche bzw. Grünfläche

dargestellt.

Eine Entwicklung von Flächen, die im FNP nicht alsWohnbauflächen dargestellt sind, ist derzeit nicht

möglich.

Zum Bebauungsplanverfahren H 18 Herdringer Heide teilt die Verwaltung folgendes mit:

Am 23.11.2022 wurde durch den Planungs- und Bauausschuss - nach Vorberatung im

Bezirksausschuss Herdringen am 26.10.2022 und im Bezirksausschuss Hüsten am 27.10.2023 - die

Fortführung des Planverfahrens H 18 "Herdringer Heide" beschlossen. Auf der Grundlage eines

überarbeiteten städtebaulichen Konzeptes wurde hierzu am 15.03.2023 im Feuerwehrgerätehaus

in Herdringen eine erneute Bürgerinfoveranstaltung von 15:00 bis 18:00 Uhr durchgeführt. Im

Anschluss konnte die Planung von der Öffentlichkeit bis zum 31.03.2023 bei der Stadt Arnsberg,

Fachdienst 4.2 - Stadt- und Verkehrsplanung | Geodaten | Bewertungsstelle im Nebengebäude Am

Hüttengraben 31 in Hüsten eingesehen und schriftliche Stellungnahmen abgegeben werden.

Parallel wurden ab dem 15.03.2023 die Träger öffentliche Belange aufgefordert, ihre Stellungnahme

abzugeben. Die Frist endete am 17.04.2023.

Der nächste Verfahrensschritt wäre der Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes.

Dies setzt jedoch voraus, dass bis dahin alle erforderlichen Gutachten vorliegen und in die Erstellung



des Bebauungsplanentwurfes eingeflossen sind. Darüber hinaus muss beispielswiese auch noch die

verkehrliche Anbindung abschließend geklärt werden.

In diesem Zusammenhang ist besonders die artenschutzrechtliche Prüfung von Bedeutung, da sie

zeitintensiv ist und sich über zwei Vegetationsperioden zieht. Der nächste Verfahrensschritt kann

daher voraussichtlich erst im späten Frühjahr 2024 erfolgen.


